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Führung ZSO 

Name, Adresse Tele fon Geschäft Tele fax 
 

Kdt ZSO 

 Hans Durand 031 791 20 35 031 790 45 40/41 031 790 45 00 
 Eigerweg 9,  3510 Konolfingen 
 zso.kiesental@konolfingen.ch 

 
Zivi lschutzs tel lenleiter 
 Bernhard Steiner 031 791 06 91 031 790 45 40/42 031 790 45 00 

 Gantrischweg 2,  3510 Konolfingen 
 zso.kiesental@konolfingen.ch 
 

Kdt -Stv 
Chef Führungsunters tützung 
 David Guggisberg 031 771 01 39 079 334 00 08 

 Sportplatzweg 7, 3672 Oberdiessbach 
 d.guggisberg@bluewin.ch 
 

Kdt -Stv 
Chef Betreuung 
 Johannes Baeder 031 771 28 80 079 378 70 56 

Obere Kirchenzelg 1, 3115 Gerzensee 
 johannes110@bluewin.ch 
 

Kdt -Stv 
Chef Unterstützung 
 Lukas Eggimann 031/711 00 16 079 285 75 33 031 330 53 33 

 Sytl iweg 8,  3532 Zäz iwil 
 le83@gmx.ch 
 

Chef Kultugüterschutz 
 Dominik Weber 079 397 59 47 079 397 59 47 
 Krankenhausstrasse 6, 3672 Oberdiessbach 

 dominik.weber@talus.ch 
 
Stv-Chef Führungsunters tützung 

 Lukas Knecht 079 720 19 38 079 720 19 38  
 Gutenbergstrasse 33, 3011 Bern 
 lukas.knecht@gmx.ch 

 
Stv-Chef Unterstützung 
 Adrian Geissbühler 031 791 25 83 079 628 26 23  

  Breits tein 80,  3510 Freimettigen 
 an.geissbuehler@bluewin.ch 
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Weisungen 

Daten  

Alle Daten auf diesem Programm dienen zur Information. Die Kurs-Teilnehmer erhalten eine persönliches Vorauf-
gebot / Aufgebot.  
 

Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG) vom 4. Oktober 2002 
 
Schutzdienstpflicht 

Art. 13 Die Schutzdienstpflicht beginnt mit dem Jahr, in dem die Pflichtigen 20 Jahre alt werden, und dauert bis 
zum Ende des Jahres, in dem sie 40 Jahre alt werden.  

Art. 26 Die Schutzdienstpflichtigen haben den dienstlichen Anordnungen Folge zu leisten.  

Art. 36 Die Schutzdienstpflichtigen werden jährlich zu einem WK von 2 Tagen bis längstens 1 Woche aufgeboten.  
 
Zivilschutzverordnung (ZSV) vom 5. Dezember 2003 

Art. 7 Einrückungspflicht  
Bei einem Aufgebot haben die Schutzdienstpflichtigen gemäss den Anordnungen der aufbietenden Stelle einzurü-
cken. 

Art. 9 Verschiebung von Dienstleistungen  
Schutzdienstpflichtige können bei der aufbietenden Stelle spätestens zehn Tage vor dem Einrücken ein schriftli-
ches Gesuch um Verschiebung der Dienstleistung einreichen. Das Gesuch ist zu begründen. Ein Anspruch auf 

Verschiebung besteht nicht.  
Solange das Gesuch nicht bewilligt ist, besteht die Einrückungspflicht weiter.  
Nichteinrücken ohne bewilligtes Verschiebungsgesuch hat ein Strafverfahren zur Folge.  

 
Aufgebot / Einrücken 
- Die Teilnehmer an Kursen oder Übungen erhalten ein Voraufgebot und mindestens  6 Wochen vor dem Einsatz    

ein persönliches Aufgebot  

- Für Dienstanlässe ausserhalb der ZSO Kiesental erfolgt das Aufgebot von der jeweiligen Dienststelle. 

- Dem Aufgebot ist Folge zu Leisten.   
 

Einkleidung / Ausrüstungsabgabe 
- Die aktiven Schutzdienstpflichtigen werden mit der neuen olivefarbenen Dienstausrüstung ausgestattet. 

- Das Einkleiden / Umkleiden erfolgt anlässlich eines Dienstanlasses in der ZSO Kiesental oder nach telefonischer 

Absprache bei der Zivilschutzstelle, Bernstrasse 1 3510 Konolfingen. Tel: 031 790 45 40  

- Bei einem Wegzug in eine, ausserhalb der ZSO Kiesental gelegene Gemeinde, sind die neuen  ZS -Kleider bei 
der Wohngemeinde oder nach telefonischer Absprache direkt auf der  

 
Zivilschutzstelle, Bernstrasse 1,  3510 Konolfingen abzugeben. Bitte Zivilschutzbüchlein mi tbringen 

 

Alarmierung / Einrückungsort 
- Alarmiert wird über das Telefon / Natel (einzelne Alarmierung). 
- Ein Teil der Schutzdienstpflichtigen wird über die Alarmstelle der KAPO ( REZ) alarmiert.  

- (Diese Personen werden speziell Informiert)  
- Die ZSO Kiesental ist in drei Sektoren aufgeteilt. (Nord, Mitte und Süd).  
- Der Einrückungsort wird bei der Alarmierung bekannt gegeben.  

 
 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Zivilschutzstelle 031 790 45 40  
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